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Im Wintersemester 2023/2024 veranstalte ich ein Zivilrechtliches Seminar mit folgenden 
Themen: 
 

 
1. Von RGZ 130, 69 ff. zu BGHZ 208, 316 ff. – Der Menzelbilder-Fall  
2. Wandlungen der Arglisthaftung, insbesondere im Zusammenhang mit dem Dieselskan-

dal 
3. Mietspiegel, Mietendeckel, CO²-Kostenaufteilung – Wandlungen der Lex contractus 

des Wohnraummietvertrages  
4. Die Entwicklung der Ersatzfähigkeit von Schockschäden von BGHZ 58, 48 ff. bis 

BGH, NJW 2023, 983 ff. 
5. Bereicherungsrechtliche Mehrpersonenfälle ohne Anweisung – Stand der Dogmatik 
6. Zivilrechtliche Haftung im Zusammenhang mit dem Klimaprotest 
7. Action directe und Drittschadensliquidation 
8. Die Einwilligung im Deliktsrecht 
9. Zivilrechtliche Haftung wegen sexuellen Missbrauchs durch Geistliche 
10. Causa und titulus (Pool, SZ 138 (2021), 83 ff.) 
11. Der Durchgangserwerb des geltenden Rechts und die sog. Durchgangstheorie des Cel-

sus 
12. Delegation und ungerechtfertigte Bereicherung in Dig. 12,4,7 pr. 
13. Berücksichtigung immaterieller Nachteile im römischen Recht? (Harke, SZ 138 

(2021), 274 ff.) 
14. Zwischen אוֹנָאָה  [Ona’ah] und laesio enormis – Preisregulierung in antiken Rechten 

 
 

Das Seminar richtet sich an Studierende ab dem 2. Semester. Eine weitere Vorbesprechung 
findet statt am Mittwoch, 18. Okt. 2023, 16-18 Uhr in Raum T2-238. Interessensbekundun-
gen für einzelne Themen sind ab sofort möglich (per E-Mail an den Unterzeichneten). Die 
verbindliche Übernahme eines Themas erfolgt in der Vorbesprechung. Das Seminar findet 
als Blockseminar am 2.-3. Febr. 2024 statt, eventuell außerhalb von Bielefeld. 

 
Nach Absprache kann eine Hausarbeit im Privatrecht gem. § 24 I Nr. 2, IV StudPro 2023 
sowie eine Hausarbeit gem. § 31 II Nr. 2 StudPro 2023 als Seminararbeit mit mündlichem 
Vortrag abgelegt werden. Stattdessen kann durch eine Seminararbeit mit mündlichem Vortrag 
der Grundlagenschein gem. § 31 II Nr. 3 StudPro 2023 erworben werden. Zusätzlich ist auch 
der Erwerb der Schlüsselqualifikation nach § 6 VI StudPro 2023 möglich. Es kann ein Se-
minarschein erworben werden.  

 
gez. Reichard 


